
4. AusfeUigung Amtsplan
n

BEGLE ITHEFT

boxheimer+ohme
d i pl.-i n g. a rch i te kte
bahnhofstr. 1 8, 671 6 dirmstejn
telefon 0 62 38 / 41 41

f a x - n r. 27 70

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
UND BEGRÜNDUNG

\Y' 9

-\ '--
{ m . .N ë \i l

'L .\

\

\,

C

' f%

ZUM

BEBAUUNGSPLAN

GEBER'BÖGE.B l ET.JSÜD -HESTI



TEXTL SCHE FESTSETZUTIGEN

n
n

l

1.
n



T€3x-t:l.l.cheß F€3=-'t=.€3-tzung1l= n
zum Bebauungsplanentwurf BAUGEBIET "SÜD--WEST"

A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend den Vorschriften des
BauGB i.d.F. v. 8. Dezember 1986 und der BauNVO i.d.F. v. 15. September
1977, geändert durch 3. ÄndV. v. 19.12.1986

1. Art der baulichen Nutzung (li 9, Abs. 1, Nr. l BauGB i.V.m. SS 1-15
B auNVC) )

a Als Ai't; der baulichen Nutzung wei'den entspi'echend den zeichnet'i-
schen Festsetzunngen das Dorfgebiet gem. g 5 Bann'\rO (\westteil), das
Mischgebiet; gerti. g 6 BauNVO (Mittelteil) und das Gewerbegebiet gem. $
8 BauNVO(Ostteil) fe:stgesetzt.

b. Ent;spi'echend y 1, Abs. 4 BauNVO i.V.m. 11 1 Abs. 9 BauNVO h'it'd das
Gewrel'begebiet nach der Ai't del' Bell'iebe und Anlagen und deren be-
sonderen fredi.ii'fnissen und Eigenschaften im Vei'hältnis zum
Gewerbegebiet ''Süd-Ost'' wie folgt gegliedert:
Unzulässig inl gesamten Gewerbegebiet sind Anlagen, die nach äg 4 ff
BimSchG i.V.m. dei' 4. BinlSchVO einer imnlissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung bedürfen. Darüber' hinaus sind die naclafolgend aufgezähl--
ten Anlagen bzw. Betriebsarten unzulässig:

l

2

3

4

Anlagen zur Herstellung von Eisen- und St;ahllionsti'ulctionen
und Stahlbehältel.'n

Anlagen zur I'lines'alfasel'herstellung
Schmiede-- und fianln)erwex'ke
Anlagen zur Herstellung und '\;oi'fertigung von Dampfkesseln und

Rohrleitungen
Anlagen zur blei'stellung von Kohleelektroden
Dt'ahtlaliierfabriken
Einzelbett'lebe det' chen\ischen Gi'undstoffindustrie
Anlagen zur llerstellung von Fai'bstoffen
Anlagen der pharmazeutischen GI'undindusti'ie
Anlagen zur Kunststoffhei'st,ellung
Anlagen zui' Het'stellung von l<unststoffteilen aus Phenolhai'zen
An[agen zui' Hei'ste]]ung von ]€unst]eder und lCunststoffbelägen
Anlagen\ zum geschichten und Tz'änken Edit ]<unststoffen unter

Vet'wendung von Phenolha.rzen
Anlagen zur fiel'sl;ellui\g von t;ethnischen Ölen und Fetten
1-1olzimpi'ägnieranlagen ortet' vel'wendung von TeerÖlen
Papier 'fa.bz'il{ e n
Ölmi.lIlIen und Raffination
Sebi'otthandelsbetriebe
Autokinos
li} l;e n si vtiet' haltu n bd
St.einnlatllwet'lte, --saget'eien, -schleifen'eien, Roller'ei'eien
Geh'innung und Aufbei'eitung von Sand, Bias und l<ies
Anlagen ztinl Mahlen von Zement lind zementällnlichen Bindenlitteln

sowie von Schlacken
AI)lagen zur flersl;ellung von Ted'azzowa.i'en
Anlagen zur Hex'stellung von Bimsbausteinen, -isoliei'-

Leigh t; t) au platt;e n
Ga ser ze t.i g u n .g sanlag e n
Gztsvel'dicht;eranlagen fin' Fei'nleitungen
S tt'angguß und Flämmanlagen
Pi'eßwei' lte
Stab- und Pt'äzisionsrohi'ziellet'eien, Drahtzieher'eien

und

)

6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

26
27

29
30

1.1 ia d



31
32
33
34
35
36
37.

bäetallllalb zeu gwerl(e , bcletall dralltziehei'eien
Schwernlaschinenbau
Anlagen zux' fiel'stellung x-on Altliumulatol'en und Batterien
Emailliel'anlagen
Anlagen zui' Altöli'egenerierung
Anlagen zur Het'stellung von anorganischen Pigmenten
Anlagen der pharmazeutischen Industrie auf i'ein pflanzlicher Ba-

Kunststoffschäumu n g san lagen
Lackfabi'ilcen
/4ntttgen zun] Tränken und geschichten mit Bitunlen
An[agen zun] Besc]lichten und Tt'änken naiv ]<unststoffen ohne

Verwendung von Phenolharzen
Anlagen zui' Herstellung von Gtiinmiwal'en
habt'ilcen zui' llerstellung von Reifen (einschl.
und GummifÖrderbändel'n

Säge-, Fut'Diel'- und Schal\werke
flolzimpl'ägnieranlagen unter Vei'wendung von Salzen
Anlagen zur Het'st.ellung von Bauelementen und in Serien gebet'-

tigt;en Holzbauten
Fabriken zur ]-herstellung von Polstergestellen
1{ olznlehlfabri l<e n
Fat)t'ilcen zum Furniei'en, Beschiclaten und Lacl(iel'en von Holz
\#ellpappefabrilcen
Rotationsdruclcet'eien
Anlagen zui' Textile-eredelung (z.B. Bleichen'eien, Färbereien, .\p'
preturanstalten), Anlagen zu]' Het'stellung voll Schicht- und lia-
schierstoffe n , Stoffdrucl€el'eien

Anlanaen zul' Ti'ockennlilchei'zeugung
Bi'auereien und Brennereien
Zeitungsspeditionen
Bell'tebe min Umschlag größen'ei' Gi-itermengen und Sche'ottplätze
Autobusunternehmen, Güterlii'aftwagenbetl'iebe, Autollöfe sowie

Betriebsliöfe der l.müllabfuhr und del' Autobusverkehrsbeti'iebe
Speditionsbetriebe mit Reinigung von Fahrzeugbehältet'n
Speditionsbetriebe mit eigenetn l-,aber, Möbelspeditionen und

transportbetriebe, Lage i'eien
Mtillu nllade stallone n

SI
38
39
:10.

4]

42
+3 Ru feder neuem'u i} g )

44
45
46

47
48.
49.
50
51
52.

53
54
55
56
57.

58
59

60.

c. Das Gewei'hegel)iet wird entspt'echend lj l Abs. 4 BauNVO ilacla
dct' AI't dei' Betriebe und Anlagen und deren besondei'en Bediirfnissen
und Eigenscllaften wie folgt in sich gegliedei't:

In den mit GEi (= Eingeschränlites Gewet'begebiet; NI'. 1) bezeichneten
Baugebietsteilen des Gewerbegebietes sind zudem die nachfolger)d auf--
gezählten Anlagen bzw. Betriebsarten unzulässig.

61
62
63
64
65

66

67
68

Anlagen zur Herstellung von Gipset'zeugnissen fÜr Bauzwecke
Maschinenfabi'iken und Härtereien
Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeuge(ai'osserien und anhängen'n
Automatische Waschsti'aßen
Anliegen zur l-let'stellung von Kabeln unten' VeTwenduilg 't'on
Bitumen
Anlagen zum leerstellen
Gießereie n )
Anlagen zur Fiel'ste]]ung von Sch]eifmitte]n und Schleifscheiben
Anlagen zur Hei'stell\ing von blöbeln, Kisten, Palett;ela aus llolz
und sonstigen llolzwax'en außer Polster'bestellen und Polster'mö-
beln
l\ t ti hle n

vati SchlÖssern und Beschlägen (ohne

69



70.
71.
72.
73.
73a
7 '! .
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Futtermittelfabrilien
Brotfabt'il(en und gabi'ilcen zul' bei'stellung von Dabei'backwaren
Fleischwarenfabi'ilien
Rauchfreien
Geflügelschlac hte reie n
Milchverwet'tungsanlagen ohne Ti'ocl€enmilchet'zeugung
Mai'marine- und ]<u nstspeisefettfabrilcen
Fabriken fi.ir ]<onserven und Gefi'ierkost
Speisegewiirzfabriken
Gi'oß l(ühlhäu se i'
1.{ alzereien
Zii)imereie n
Anlagen zui' Kraftfahi'zeugtibei"buachung

In den mit GEi (= Eingesclli'änktes Geh'et'begebiet Nr. 1) bezeicllneten
Baugebietsteilen des Gewet'begebietes sind die nacllfolgelld aufgezähl--
ten Anlagen bzw. Betriebsarten lediglich ausnahmsweise zulässig. Sol-
che Anlagen bzw. Bet,riebsart,en dürfen dort nul' zunaelassen h'erden,
wenn entstehende Emissionen enüssionsl'elevanter Anlagen-
teile/Betriebsabläufe, aufgrund batilicllet' und/odem' technischer
Maßnahmen, tmd/odem' aufgrund des handwei'lclichen Umfanges bzw.
Chat'abtei's des Betriebes, nicjat zu unzumutbar'en Beeinti'ächt;igungen
benachbE\i'tet' Wohngebiete führen.

r'5

82
83
84

Anlagen zum F300tsbau
]Ci aftfah i' zeu g i'epat'atu rs hätte n
Bell'lebe des Fernweh--, Rundfunl{-, Telefonie-, Telegraplaie- und
Biel(tiogerätebaus, sowie det' sonstigen elektroniscllen und
feinmechanische11 Industrie
Aii[agen zur ]-]ei'ste]]ung von ]<abe]n unter- Verwendung von
Kunststoff
Anlagen zui' Fiel'st,e]]tillg von Schneidwaren und 13esteclien soh'ie
Uei'l<zeugen(ohne llanlmerx~'et'lce)
Sclalos:;ereien, Dreher'eien, Schweißereien, Schleifen'eien in ge-
schlossenen Flallen
An[ztgen zul' ]<]ODfe](tionierunoa von chat'mëtzeutischen Ei'zeugnis-

Anlagen zun] Mischen und Abfüllen von Seifen, \'rasch- und Rei-
nige ng s mitteln
Anlagen det' Fat'bwarenindufstrie
Anlagen zul' Hei'ste]]ung von ]<unststofftei]en ollne Verb-endun=ö
von Phenolharzen
Anlagen zur Runderneuerung von Reifen
Tischlereien und Schreinereien
Anlagen zur }lerstellung von Btiz'stenh'ai'en
Tapete n fab ril{ e n
Di uclcei eien ohne Rotationsdruck
Fabziken zur fuerst;ellung von Leder\vai'en, lioffei'n und Taschen\,
}landsclluhmachereien und Schuhfabrilten
Anlagen zul' Hei'stellung x,on Reißspinnstoffen, Industl'iew-alte
und Putzwolle
Spinnen'eien und t\ ebereien
l€1eidei'fabriken und Anlagen zur Herstellung von Textilien
Betrieb)e zul' Hei'stellung von Fel'tigöael'ächten
Anlagen zur Herstellung von Essig \md Senf
BauhÖfe
A \] tolackiei'freie n
Großwäschereien und gt'oße chemische Reinigungsanlagen
Taxitinl;ernehmen t)\it eigenem' Fahrzeugxhrartung

sen

85

86

87 Schleifereien

88

89

90
91

Li n a hei

92
93
94
95
96
97

98

99
100
101
102
103
104.
105
106.
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r' In den n\it GE2 (.= Sonstige Gewei'begebiete) t)e:zeicllneten Eauge-
bietsteileii des Gebel.'begebietes s;ind die unl;ez' den Lfd. Nttmtiiei'it 61
bis 81 aufgezählten Anlagen bzw. Betriebsarten lecliglicll ausnahms--
weise zulässig. Solche Anlagen bzw. Bell'iebsarten di.irfeil dort nul'
zugelassen wei'det\, wenn ent.BECher\de Emissionen\ enaissionsrelevantei'
Anlagenteile/Betriebsabliitife, ituf.g]'und bauliclaer lind/odem' l,echriische]
btaßr\ahnen, ul)cl/oder' aufgi'tmd des hand'ux'el'ltlicl)erl L'nifange:s l)zw.
Charakter's des Bell'iebes, nicht zu umzumuLbiil'ei) Beeinträclit,igungeri
benachbai't;er Wohngebiete fül\l.-en.

n d. Entspl'echend ËI l Abs. 5 und 9 BauNVO sind in dcn mit GE2 (:
SansLiges ('gewerbegebiet) Gebäude und Räume air freie Berufe (vgl. !
13 BauNVO) unzulässig

n C Entspz'echend g l Abs. 5 und 9 BauNVO wii'd festge'setzt, daß di(
Nutzungsarten, Einzelhandel, Schenk--, Speise- und Beherbergungsge-
werbe im gesamten Baugebiet "SÜd-West" unzulässig sind.

rl . f Entspt'ecllelid g 1, Abs. 5, 6, }Tr. l und 9 BauNVO wild festge-
setzt, daß Anlagen\ für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke (vgl. lä 5, Abs. 3, Nr. 2 BauNVO) im gesamten
Baugebiet "Süd--West" unzulässig ::ind.

g. Entsprechend g 1, Abs. 6, N'r. 2 BauNVO \v'il'd festgesetzt, daß
Wohnungen für Aufsjchts-- und Betriebspersonal sowie für
Betriebsinhaber und Betriebsleiter (vgl. !i 8, Ab:i. 3, Nr. l BauNVO) iin
gesamten Gewerbegebiet allgemein zulässig sind.

h. Er\tsprechend 1l 1, Abs. 5 und 9 Baur'b'C) u'ird festgeset;zt, dar! die
Nutzungsart Tankstelle in den mit Dorfgebiet und Mischgebiet fest=ge-
setzten Bat.tgebietsteilen unzulässig ist.

2. Maß der baulichen Nutzung (g 9, Ab
BauNVO )

1, N]. l BauC}B i.V.n}. gg 16

f
--~ /'"''\

Im Baugebiet ''SI.id-West'' wird da:s blaß eier bauliclae)l Nut.
einzelrlen Baugebietsteile unten'schaedlich festgesetzt,.

LI l

a. Entspi'ect\end det' Planzeichnung w-e) dali ais Grundflächcnzahl
lvg]. l! 19 und g IG, Abs. l, }€i'. 2 f!; uN'\.'0) 0,4 bz'v. 0,6 gnu:il\ 5 1'f
A.bs. l F3allN\:O fi: s gi:lset:ct:.

b Entspl'e'cllend l.let' l:'lflnzeicllnllng wel..den ins Geschoßflächcnzahl ('k gt. 8
20 und }l ].6, ,\bs. ], Nt'. 2 Bau)iVo) 1,2, 0,8bzw. 0,69enlli13 5 ].7 AI-)s. l
BauNVO f'estgesetzt,.

c. ËnLspi'echt::nd dei' Planzeicl\Dung wel'dell nls Zahl der Voll
geschoße (vg[. S L8 und b 16, Abs. ], N]'. 3 ]3auN'b'O] ] bz\~:. ]] \io]]
geschoße a]s ]]Öchstgrenzen .geniär3 y ]7, .äbb. -:l Flau}.VO fe:;tge:hetzt.

d EnLspl'echend del' F'lanzeic})nuilg s-~'el.cleo als l:löhr baulicher Ama--
gen ('b'gl. S 16, .\bs. 3 B;tuNVO) 8,0 HI bzw. 10,0 m, naemessen ab Ober-
kante Fal'll balan, als llöchstgrenzen fest,gesestzt. Eftuliche .\magen, die
Gebäude sind, dtn'f'en mit ihi'er Dachtraufe (bei Gebäuderl mit geneig-
ten Dächern)/Oberkante Wandabschluß (bei Gebäuden mit Flachdach)
Höhen von 4,0 111 bzu'. 7,0 m, gemessen ab Übel'l<ante Fahr'balJn als
llÖchstgrenzen nicht übel'sebi'eilen.



Als Dachtraufe gilt das äußerste Ende der Dachhaut

r'b

3. Bauweise (g 9, Abs. 1, Ni'. 2 BauGB i.V.m. g 22 BauNVO)

Als Bauweise wird fÜr das gesamte Baugebiet ''Sud-West'' die offene Bau
weise festgesetzt.

4 Überbaubare Grundstücksflächen (S 9, Abs. 1, Nr. 2 BauGB i.V.m. 11 23
BauNVO)

Die Übel'baubaren Gi'undstticksflächen sind durch Baugrenzen fest-
gesetzt. Grundstüclcsflächen, die auJ3ei'halb der durch Baugrenzen un]-
grenzl;en Bet'eiche liegen, sind unbeschadet der Voi'sche'iften des g 14
BauNVO nicht iiberbaubaz'e Gi'undsti.icksflächen.

Stellung der baulichen Anlagen (g 9, Abs. 1) Ni' 2 BauGB )

Irl den Ortsrandbereichen des Baugebietes ''Süd-West'' wird entspre-
chend der Planzeichnung die traufständige Gebäudestellung als Stellung
baulicher Anlagen festgesetzt. Einzelne untergeordnete Gebäudeteile
dürfen mit ihrer Stellung von der vorgegebenen Gebäudestellung abwei-
chen



6 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (S
9, Abs. 1, Nt'. ll BauGB)

r'>
Entsprechend der Planzeichnung werden Vel'kehrsflächen als Straßenver--
kehrsflächen, Parkflächen, Fußwege und Wirtschaftswege festgesetzt.
Parliflächen, Fußwege und \(ii'tschaftswege an] Ortsrand düt'fen nicht füi'
verkehrmäßige ]<fz-Erschließung von Baugz'undsti-ecken bz\u. den
gebietsinternen ]<fz-Vei'loehr genutzt werden.

7 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft ($1 9, Abs. 1, Nt'. 20 BauGB)

Auf den entspi'echend der Planzeichnung umgrenzten Flächen in den
Ortsrandbet'eiclaen sind zum Schutz, zul' Pflege und zur Entwicklung \;on
Natur und Landschaft folgende Maßnahmen x'oi'zusehen:

a. Erdmodellierungen mittels z.B. beim Aushub von Baugruben an
fallendem Mutterboden

b. Anpflanzen
Wuchsfot'men und

von einheimischen Pflanzen
höhen (vgl. Anhang Pflanzliste)

u ntet'schiß dlichei

c. Geradlinige, monostrukturierte
1-habitus lind Art sind unzulässig

Pflanzungen/Hecken hinsiclatlich



d. Extensive Pflege del' Pflanzungen, d.h. kein Einsatz von
Insektiziden und l-lerbiziden, Pflanzenbescllnitt nur in den Maßen der
bell'iebsoi'ganisatorischen und nachbarn'echtlichen Erfot'derlichlceit
bzw. soweit es die Sicherheit erfordert.

Innerllalb del' Flächen air Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur
und Landschaft sind die bestehenden ObstgehÖlze zu erhalten. Die vorhat-.
delle Wiesennutzung ist entweder dui'ch nur extensive Pflege (maximal
Imalige jähi'liche blahd) weiterzuführen (das b4ähgut ist abzutransportieren)
adel' völlig der natürlichen Sukzession zu Überlassen.

Bei eventuellen Neupflanzungen ist auf hochstämmige Obstbäume zurticltzu
greifen.

Innerhalb dei' Flächen fÜr Nlaßnahmen zur Entwicklung von Natur' und Land
schaft sind in den nach g 9 Abs. l Nr. 25 b festgesetzten Bereichen GelaÖlz
streifen neu anzulegen und dauerhaft zu erhalten.

Die Sträucher' sind nach den in Anhang C bezeiclaneten Gi'undprinzipien
IPflanzgüt;e mindestens 2xv, l Pflanze je Quadi'atmeter) zu pflanzen.

Zusät;zlich ist je 200 m: Fläche mindestens ein Baum nach Artenliste A odem'
[; (minc]estens ]]ochistan\m 3xv) zu pf]anzen.

Die verbleibende gehölzfi'eie Fläche ist als Wiese einzusäen und zu erhalten
(vgl. Anhang Pflanzliste C), oder der natürlichen Sukzession zu i-ibet'lassen.

Diese Festsetzungen geltela nicht fÜr die irn Eränzungsplan ''Sauweide'' als
l,taßnahmer) zum Schutz, zui' Pflege und zur Entwicklung von Natur' und
Landschaft zeichnerisch festgesetzte Fläche. Es handelt sich dabei um
Ackerflächen, die durch die Umwandlung in Gi'tinland bzw. deren Festset-
zung als Gi'Ünland, Eingi'iffe in Natur und Landschaft durch den Bebau-
ungsplan ausgleicht.

8 Geh--, Fahr- und Leitungsrechte (S 9, Abs. 1, Ni' 21 BauGB )

Die in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten Flächen sind
mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechteii zu beläßt;en, und zwar Vei'kehrsflä-
chen zugunsl;en dei' Allgemeinheit, sonstige Flächen zugunsten eines
bescllränlcten Pel'sonenl(reines.



9 Anpflanzen und Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen; Bindungen für Bepflanzungen (S 9, Abs. 1, Nr. 25,
B abGB )

Auf den in dei' Planzeichnung gekennzeichneten Flächen sind entspz'e
chend der zeichnerischen Fest;setzungen Bäume und Sträucher zu Brian
zen bzw. zu erhalten. Als Bindungen für diese Flächen h'ei'den festge
se t;z t

a. Anpflanzen von einheimischen Pflanzen unter'schiedlichel'
Wuchsfoi'men und --höhen (Vüal. Anhang: Pflanzliste).
Sträucher' sind nach den in Anllang C bezeichneten GI'undpl'inzipien
(Pflanzgiite mindestens 2xv, l Pflanze je Quadratmeter) zu pflanzen.

Zusätzlich ist je 8 m Pflanzstreifenlänge vom Gt'undstücliseigentÜmel'
illindestens ein Baum nach Artenlist,e A oder B (mindestens flochstanlm
3xv) zu pflanzen. Das Zusammenziehen zu Gruppen ist möglicll und
el'wtinsclll;, die Ëäunie sollten jedoch, vor allem um die gestalt;ei'ischc
Wirksitmkeit zu gewähr'leisten, nicht weiter als 16 m auseinander ste-
hen

An den speziell festgesetzten Stellen sind mindest;ens Bäume nacll Ai'-
tenliste A (mindestens Flochstanlm 3xv, 16-18 cm Stanlmumfang) zu
pflanzen, sowie eine Ausweitung des GehÖlzstreifens in dei' angegebe-
nen Forn} vot'zusehen.

Die evt;l. verbleibende Fläche ist als Wiese einzusäen und zu el'l\alten
(vg]. Anlaang Pflanzliste C), oder dei' natürlichen Sukzession zu iibei'-
lassen. Zu landwit'tschaftlichen Flächen ist auch mit Sti'äuclleria ei)l 2
nl breiter Abstandssti'elfen einzuhalt;ert, der durch max. Imalige
Mahd/Jallr gehÖlzfi'ei zu halten ist.

Die Erhaltung eines der mit einem EI'haltungsgebot vel'sehenen Bäume
ei'setzt die Neupf]anzung von 3 ]1ochstänlnlen (nach A odem' B). Son-
stige bestelaende Bäume und St,räuchei' können insofern angel'eclanet
werden als sie insbesondere die gefot'deute optische Abschn'm\wirkung
bereits gewährleisten. In diesem Fall kann sich die Neupflai)zone
er i.ib dge n .

b. Extensive Pflege dei' Pflanzungen, d.h. kein Einsatz b'on
Insel<tiziden und Herbiziden, Pflanzenschnitt nur' in den Maßen dei'
bett'iebsor.ganisatorischen und nachbau'echtlichen Ei'forderlichl<eit.
bzw. so\feil es die Sichel'heit erfordei't.

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. den Vorschriften der LBauO
Rheinland--Pfalz i.d.F. vom 28. November 1986 i.V.m. g 9, Abs. 4 BBauG
i. d.F. vom 8. Dezember 1986

Entsprechend den MÖglichlieiten des g 86 Abs. 1, 2 und 6 LBauO, zui
Festsetzunöa örtlicher Bauvorschi'iften in Bebauungspläne, wet'den die
folgenden Festsetzungen in den Bebauungsplan Baugebiet "Sud-\-rest"
au f ge no nine n .



.!. o

l Äußere Gestaltung baulicher Anlagen und von Werbeanlagen (S 86, Abs
1, Ni'. l LBauO)

a. Dachgestnltung von Gebäuden
Im Baugebiet ''Sud-West'' sind als Dachfoi'men von Gebäuden lediglicll
solche Dachformen zulässig, die aus mindestens 20'-geneigten Dachflä-
chen zusan\men gesetzt sind.
Ausnahmsweise sind auch Flachdächer tiber einer Gi'undfläche v'on
maximal 25 mz zxtlässig, soweit es sich um Flachdächel' tiber Gebäude-
teilen ]landelt bzw. soweit Einzelgebäude baulich mit anden'en Gebäu-
den verbunden sind.
Die fai'bliche Gestaltung von geneigten Dachflächen ist nur' in ziegel--
roten bzw. rotbraunen Farbtönen zuläSSiöa

b. Farbgestaltung von baulichen Anlagen
Bauliche Ar\lagen dill'fen nicht flächenhaft mit grellen Farben
Lind/adel' glänzenden Oberflächenstrukturen gestaltet wei'den. Es sind
nur gebt'ochene Fat'bLöDe, Ei'dfarben und/odem' Pastelltöne zur flä--
chenhaften Farbgebung zulässig

c. Gestaltung von Werbeanlagen
Auf Dächer aufgesetzte, aufgemalte oder analog angebi'achte
Werbeanlagen sind unzulässig
Wei'beanlagen, die unabhännöig von Gebät.öden errichtet wei'den, dÜI'fen
die jeweilig maximal zulässigen Traufhöhen bzw. Wandhöhen (von Ge-
bäuden mit Flachdäclaet'n) nicht Überschreiten.
Zu den Ortsrändern des Gewerbegebieten orientiei'te selbständige oder
an Gebäuden angebi'achte Werbecanlagen sind unzulässig

2 Gestaltung von nicht Überbaubaren und unbebauten Flächen von be
baubaren Grundstücken (S 86, Abs. 1, Ni'. 3 LBauO)

a. Nicht überbaute Grundstücksflächen, die an Öffentliche Vei'-
lcehrsflächen grenzen, dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen ge-
nutzt werden soweit sie von Öffentlichen Verkehrsflächen einsehbar'
s{ n dl

b. Auf den Grundstücken ist mindestens l flochstanlm je 300 m:
Gi'undstticksfläche (3xv nach Ai't,enliste A oder B) zu pflanzen. Son-
stige ent;spl'echende Pflaiazgebote auf dein Gi'undstück l<önnen auf
diese bienge angel'echnet werden.


